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Kategorisierung der Fälle

Reisedokument 
vorliegend

Anwendung des Maßnah-
menkatalogs

Dokumentbeschaffung 
laufend

Rückführbarkeit 
gegeben

Rückführbarkeit mittel-
fristig herstellbar

Rückführbarkeit höchs-
tens langfristig herstellbar

Priorisierung anhand der  Straftaten

Koordinierung und Bündelung von Kompetenzen

Straftäter

Ausländer-
behörden

Die Task Force Straftäter (TFS) des Landesamts für Asyl und  
Rückführungen ist bayernweit zuständig. 

Welche Fälle werden von der TFS bearbeitet?
Alle Fälle von Ausländern (§ 2 Abs. 1 AufenthG, § 1 FreizügG/EU), die            
 schwere Straftaten begehen, welche sich 
   gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche                    
Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung richten 

   bei Gewalt- und schweren Betäubungsmitteldelikten sowie 
   bei sonstigen vergleichbar schwerwiegenden Delikten.
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Aufenthaltsbeendigung

Unterbringende 
Behörden

BAMF Polizei

Justiz

Unsere Aufgabe: 
Die Bündelung der interbehördlichen Zusammenarbeit mit dem Ziel  
der schnellen Aufenthaltsbeendigung erheblich straffälliger  Ausländer.
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Maßnahmenkatalog (nicht abschließend)
  Koordinierung der Aufenthaltsbeendigung
   Initiierung und Begleitung von Fallkonferenzen
   Anstoßen von Priorisierungs- und Widerrufsverfahren durch das BAMF
   Initiierung und Begleitung von Ausweisungsverfahren
   Anregung von Meldeauflagen und räumlichen Beschränkungen


